
 

Gemeinde Pliezhausen 

Landkreis Reutlingen 

 

           AZ 621.41 

           18.03.2022 

2. Änderung des Bebauungsplans und der Örtlichen 

Bauvorschriften „Walddorfer Wasen III“, Gniebel, im 

vereinfachten Verfahren nach § 13 BauGB 

 

TEXTTEIL 

I. Rechtsgrundlagen: 

 

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017 (BGBl. I 

S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 9 des Gesetzes vom 10.09.2021 (BGBl. I S. 4147) 

Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.11.2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 

14.06.2021 BGBl. I S. 1802) 

Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt geändert 

durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802) 

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 05.03.2010 (GBl. S. 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch 

Artikel 27 der Verordnung vom 21.12.2021 (GBl. 2022 S. 1, 4) 

 

In Ergänzung des zeichnerischen Teils des Bebauungsplans wird Folgendes 

festgesetzt. Alle Festsetzungen des Bebauungsplans und der Örtlichen 

Bauvorschriften „Walddorfer Wasen III“, Gniebel, inklusive dessen 1. Änderung, die 

nicht durch diese 2. Änderung des Bebauungsplans und der Örtlichen 

Bauvorschriften berührt sind, bleiben unverändert und gelten weiterhin. 

Entgegenstehende Regelungen werden aufgehoben und durch die nachstehenden 

Festsetzungen und Örtlichen Bauvorschriften ersetzt. 

 

Hinweis: Die Bezifferung der Abschnitte und der Festsetzungen wurde analog zum 

Textteil des Bebauungsplans in der Fassung vom 12.01.2018, in Kraft getreten am 

26.01.2018, sowie dessen 1. Änderung, die am 02.07.2021 in Kraft getreten ist, zur 

besseren Übersicht beibehalten. 
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A. Bauplanungsrechtliche Festsetzungen – Textteil 

 

7. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB. i.V.m. § 14 BauNVO) 

 

7.1. bleibt unberührt 

 

7.2. Je Grundstück ist maximal eine Nebenanlage in Form eines Gebäudes als 

Gebäude ohne Aufenthaltsraum zulässig. Garagen und überdachte Stellplätze 

werden hierauf nicht angerechnet. Das Nebengebäude darf eine Größe von 

maximal 20 m³ umbautem Raum nicht überschreiten und ist nur auf dem der 

öffentlichen Verkehrsfläche abgewandten Grundstücksbereich hinter der Bauflucht, 

auch außerhalb der überbaubaren Flächen, zulässig (siehe hierzu nachstehende 

Skizze). Als öffentliche Verkehrsflächen im Sinne dieser Festsetzung gelten solche 

Flächen, welche eine Funktion für den Fahrzeugverkehr übernehmen (Darstellung als 

öffentliche Verkehrsfläche im zeichnerischen Teil). Hierzu gehören nicht die im 

zeichnerischen Teil festgesetzten öffentlichen Verkehrsflächen mit der 

Zweckbestimmung „Fußweg“. 

 

 

 
 

7.3. und 7.4. bleiben unberührt 
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B. Satzung über Örtliche Bauvorschriften (§ 74 Landesbauordnung) 

 

4. Stützmauern, Einfriedungen und Sichtschutzanlagen (§ 74 Abs. 1Nr. 3 LBO) 

 

4.1 Mit der äußersten Kante von Stützmauern und Einfriedungen ist zur Grenze von 

öffentlichen Verkehrsflächen (auch von Feldwegen) und Verkehrsgrünflächen ein 

Mindestabstand von 0,5 m einzuhalten. Von diesem Mindestabstand können außer 

zu Feldwegen Ausnahmen zugelassen werden, sofern keine städtebaulichen oder 

verkehrlichen Gründe entgegenstehen und aus bautechnischer Sicht keine 

Bedenken bestehen. 

 

4.2. bis 4.5. bleiben unberührt 

 

C. Kennzeichnungen, sonstige Darstellungen, Hinweise 

1. Artenschutz  

Es ist grundsätzlich nicht auszuschließen, dass durch Abbruch- oder 

Baumaßnahmen artenschutzrechtliche Belange (§ 44 BNatSchG) betroffen sind. 

Da die artenschutzrechtlichen Verbote unmittelbar gelten, weist die untere 

Naturschutzbehörde auf diese Problematik hin. Bei konkreten Bauabsichten sind 

bei Bedarf rechtzeitig die notwendigen artenschutzrechtlichen Maßnahmen zu 

veranlassen und mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen. Die Rodung 

von Bäumen / Gehölzen sollte aus Gründen des Artenschutzes außerhalb der 

Vegetationszeit, also im Zeitraum zwischen Oktober und Ende Februar, erfolgen. 

Auf das nachstehende Merkblatt der unteren Naturschutzbehörde (Stand Juni 

2020 – Anlage 1) wird ergänzend verwiesen. Auf die weiterhin gültigen natur- und 

artenschutzrechtlichen Regelungen des Bebauungsplans und der Örtlichen 

Bauvorschriften „Walddorfer Wasen III“, Gniebel, in der bisherigen Fassung wird 

ebenfalls hingewiesen, ebenso auf die in Anlage 2 beigefügten 

Bauherreninformationen, die bereits bislang im Rahmen von Bauanträgen 

ausgehändigt wurden. 

 

2. Bodenschutz 

Mit Grund und Boden soll sparsam und schonend umgegangen werden. Auf die 

entsprechenden Bestimmungen der Bodenschutzgesetze (Bund und Land Baden-

Württemberg) und die DIN 19731 wird hingewiesen. 

Die „gute fachliche Praxis“ (§ 17 Abs.2 BBodSchG) ist bei Errichtung der Bauten 

einzuhalten, insbesondere durch Vermeidung von Bodenverdichtungen durch 

Beachtung der Witterungsverhältnisse und Verwendung von Baggermatten. Der 

Baubetrieb ist so zu organisieren, dass betriebsbedingte unvermeidliche 

Bodenbelastungen (z. B. Verdichtungen) auf das engere Baufeld beschränkt 
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bleiben. Sie sind am Ende der Bauarbeiten durch Tiefenlockerungsmaßnahmen zu 

beseitigen.  

Die DIN 18915, DIN 19731, Heft 10 und Heft 24 der Reihe Luft-Boden-Abfall des 

Ministeriums für Umwelt Baden-Württemberg sowie die Bodenschutzgesetze sind zu 

beachten. 

 

3. Denkmalschutz 

Auf die Regelungen des § 20 DSchG (Denkmalschutzgesetz) wird hingewiesen: 

Sollten im Zuge von Erdarbeiten archäologische Funde (Scherben, Metallteile, 

Knochen etc.) oder Befunde (Mauern, Gräber, Gruben, Brandschichten) 

angetroffen werden, ist das Landesamt für Denkmalpflege (Abteilung 8 des 

Regierungspräsidiums Stuttgart) unverzüglich zu benachrichtigen. Die Möglichkeit 

zu Fundbergung und Dokumentation ist einzuräumen. 

 

4. Grundstücksentwässerung 

Die Grundstücksentwässerung ist möglichst frühzeitig vor der Einreichung von 

Bauanträgen mit dem technischen Ortsbauamt der Gemeinde Pliezhausen 

abzustimmen. 

Gemeinde Pliezhausen 

Bau- und Liegenschaftsverwaltung - technisches Ortsbauamt 

Marktplatz 1 

72124 Pliezhausen 

Ortsbaumeister Holger Schmid 

holger.schmid@pliezhausen.de 

Tel. 07127/977-140 

 

Ausgefertigt! Pliezhausen, den 30.05.2022 

 

gez. 

___________________________________ 

Christof Dold 

Bürgermeister 
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Anlage 1 
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Anlage 2 
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